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Pflichten der Eltern  

§ 61 des Schulunterrichtsgesetzes zählt unter anderem die Pflichten der Eltern auf: 

(1) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, die Unterrichts- 

und Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützen. ... Sie sind verpflichtet, die 

Schüler mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln auszustatten und auf die 

gewissenhafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch ergebenden Pflichten des 

Schülers hinzuwirken sowie zur Förderung der Schulgemeinschaft (§ 2) beizutragen. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amtsschriften der 

Schule erforderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben sowie 

erhebliche Änderungen dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzuteilen. 

§ 24 des Schulpflichtgesetzes normiert die Verantwortlichkeit der 

Erziehungsberechtigten und gibt die Strafbestimmungen an. 

(1) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, für die 

Erfüllung der Schulpflicht, insbesondere für den regelmäßigen Schulbesuch und 

die Einhaltung der Schulordnung durch den Schüler ... zu sorgen. ... 

(2) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eines der allgemeinen 

Schulpflicht unterliegenden Kindes sind weiters nach Maßgabe ihrer 

Leistungsfähigkeit verpflichtet, das Kind für den Schulbesuch in gehöriger Weise, 

insbesondere auch mit den notwendigen Schulbüchern, Lern- und Arbeitsmitteln, 

soweit diese nicht von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts beigestellt werden, 

auszustatten. Ferner sind sie verpflichtet, die zur Führung der Schulpflichtmatrik (§ 

16) erforderlichen Anzeigen und Auskünfte zu erstatten. ... 

(3) Die Nichterfüllung der ... angeführten Pflichten stellt eine 

Verwaltungsübertretung dar und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis zu 220 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 

bis zu zwei Wochen zu bestrafen.  

Weitere hilfreiche Gesetzespassagen zur Schulordnung hat das 

Schulunterrichtgesetz in den §§ 43 bis 50 
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